
Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke, die das Wortelement 
„LE LANCIER“ enthält (Anmeldung Nr. 3 343 365), für Waren 
der Klassen 29 und 30. 

Inhaber des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Kläger. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Spanische Wortmarke „EL LANCERO“ (Nr. 838 740) für 
Waren der Klasse 30, spanische Bildmarke Nr. 941 979 mit 
dem Wortelement „EL LANCERO“ für Waren der Klasse 30, 
spanische Wortmarke „EL LANCERO“ (Nr. 943 767)für Waren 
der Klasse 31 und spanische Wortmarke „EL LANCERO“ (Nr. 
1 806 835) für Waren der Klasse 29. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde. 

Klagegründe: Unrichtige Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung Nr. 207/2009 des Rates über die Gemein
schaftsmarke. 

Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 1. Juli 2009 — 
Du Pont de Nemours (Frankreich) u. a./Kommission 

(Rechtssache T-467/07) ( 1 ) 

(2009/C 205/86) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident der Siebten Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 51 vom 23.2.2008. 

Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 2. Juli 2009 — 
Imperial Chemical Industries/HABM (FACTORY FINISH) 

(Rechtssache T-487/07) ( 1 ) 

(2009/C 205/87) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident der Fünften Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 51 vom 23.2.2008.
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